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Bundesgesetz 
über die Raumplanung 

(Raumplanungsgesetz, RPG)1

vom 22. Juni 1979 (Stand am 1. Januar 2019) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 22quater und 34sexies der Bundesverfassung2,3

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Februar 19784, 

beschliesst: 

1. Titel: Einleitung 

Art. 1 Ziele 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt 
und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.5 Sie stimmen ihre raumwirk-
samen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Ent-
wicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die 
natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirt-
schaft. 

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 

a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die 
Landschaft zu schützen; 

abis.6 die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer 
angemessenen Wohnqualität; 

b.7 kompakte Siedlungen zu schaffen; 

bbis.8  die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu er-
halten; 

 AS 1979 1573 
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). 
2 [AS 1969 1249, 1972 1481]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die Art. 41, 

75, 108 und 147 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). 
4 BBl 1978 I 1006 
5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 

BBl 2010 1049). 
6 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 

BBl 2010 1049). 
7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 

BBl 2010 1049). 
8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 

BBl 2010 1049). 
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Artikel 55 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 198331 und nach Artikel 12 des 
Bundesgesetzes vom 1. Juli 196632 über den Natur- und Heimatschutz beim Erar-
beiten der Richtpläne mitwirken.33

Art. 11 Genehmigung des Bundesrates 

1 Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen, wenn sie diesem 
Gesetz entsprechen, namentlich die raumwirksamen Aufgaben des Bundes und der 
Nachbarkantone sachgerecht berücksichtigen. 

2 Für den Bund und die Nachbarkantone werden Richtpläne erst mit der Genehmigung 
durch den Bundesrat verbindlich. 

Art. 12 Bereinigung 

1 Kann der Bundesrat Richtpläne oder Teile davon nicht genehmigen, so ordnet er 
nach Anhören der Beteiligten eine Einigungsverhandlung an. 

2 Für die Dauer der Einigungsverhandlung verfügt er, dass nichts unternommen wird, 
was ihren Ausgang nachteilig beeinflussen könnte. 

3 Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Bundesrat, spätestens drei Jahre 
nachdem er die Einigungsverhandlung angeordnet hat. 

2. Kapitel: Besondere Massnahmen des Bundes 

Art. 13 Konzepte und Sachpläne 

1 Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu 
können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab. 

2 Er arbeitet mit den Kantonen zusammen und gibt ihnen seine Konzepte, Sachpläne 
und Bauvorhaben rechtzeitig bekannt. 

3. Kapitel: Nutzungspläne 

1. Abschnitt: Zweck und Inhalt 

Art. 14 Begriff 

1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. 

2 Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. 

31 SR 814.01
32 SR 451
33 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 20. Dez. 2006, in Kraft seit 1. Juli 2007  

(AS 2007 2701; BBl 2005 5351 5391) 
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Art. 1534 Bauzonen 

1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 
15 Jahre entsprechen. 

2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren. 

3 Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzu-
stimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbe-
sondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu 
schonen. 

4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn: 

a. es sich für die Überbauung eignet; 

b. es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsre-
serven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren 
benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

c. Kulturland damit nicht zerstückelt wird;

d. seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und 

e. damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

5 Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung 
von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen. 

Art. 15a35 Förderung der Verfügbarkeit von Bauland 

1 Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Massnahmen, die 
notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere 
bodenrechtliche Massnahmen wie Landumlegungen (Art. 20). 

2 Das kantonale Recht sieht vor, dass, wenn das öffentliche Interesse es rechtfertigt, 
die zuständige Behörde eine Frist für die Überbauung eines Grundstücks setzen und, 
wenn die Frist unbenützt verstreicht, bestimmte Massnahmen anordnen kann. 

Art. 1636 Landwirtschaftszonen 

1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des 
Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologi-
schen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Über-
bauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das: 

a. sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden 
Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Land-
wirtschaft benötigt wird; oder 

34 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 
BBl 2010 1049). 

35 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; 
BBl 2010 1049). 

36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000  
(AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). 
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b. im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll. 

2 Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden. 

3 Die Kantone tragen in ihren Planungen den verschiedenen Funktionen der Land-
wirtschaftszone angemessen Rechnung. 

Art. 16a37 Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 

1 Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind. Vorbehalten bleibt eine 
engere Umschreibung der Zonenkonformität im Rahmen von Artikel 16 Absatz 3. 

1bis Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit 
im Zusammenhang stehende Kompostanlagen nötig sind, können auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb als zonenkonform bewilligt werden, wenn die verarbeitete Bio-
masse einen engen Bezug zur Landwirtschaft sowie zum Standortbetrieb hat. Die 
Bewilligungen sind mit der Bedingung zu verbinden, dass die Bauten und Anlagen nur 
zum bewilligten Zweck verwendet werden dürfen. Der Bundesrat regelt die Einzel-
heiten.38

2 Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder 
eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkon-
form. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.39

3 Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, können als 
zonenkonform bewilligt werden, wenn sie in einem Gebiet der Landwirtschaftszone 
erstellt werden sollen, das vom Kanton in einem Planungsverfahren dafür freigegeben 
wird. 

Art. 16abis 40  Bauten und Anlagen für die Haltung und Nutzung von Pferden 

1 Bauten und Anlagen, die zur Haltung von Pferden nötig sind, werden auf einem 
bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne des Bundesgesetzes vom 
4. Oktober 199141 über das bäuerliche Bodenrecht als zonenkonform bewilligt, wenn 
dieses Gewerbe über eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden 
für die Pferdehaltung verfügt. 

2 Für die Nutzung der auf dem Betrieb gehaltenen Pferde können Plätze mit befes-
tigtem Boden bewilligt werden. 

37 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000  
(AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). 

38 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007  
(AS 2007 3637; BBl 2005 7097). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007  
(AS 2007 3637; BBl 2005 7097). 

40 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2013, in Kraft seit 1. Mai 2014  
(AS 2014 905; BBl 2012 6589 6607). 

41 SR 211.412.11
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